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„Eine Schule für alle“ – 

für welches Schulkonzept müsste sich Die Linke.PDS

auf Länder und Bundesebene einsetzen

1. Gesellschaftliche Rahmenbedingungen, Befunde und Herausforderungen

2. Warum das gegliederte Schulsystem dem nicht gewachsen ist

3. Die neue Schule im Spannungsfeld zwischen Individualität und Gemeinsamkeit

4. Innere und äußere Schulreform als Einheit begreifen

5. Zweigliedrigkeit als Chance?

6. Neue Orientierung in Bildungsinhalten und Lernformen 

7. Folgen des Föderalismus – Chancen eines Zentralschulsystems?

8. Schulreform – Zukunftsmusik oder greifbare Chance

1. Gesellschaftliche Rahmenbedingungen, Befunde und Herausforderungen

Seit PISA 2000 herausgefunden hat, dass es mit den Kompetenzen der deutschen Schülerinnen und Schüler nicht weit her ist und sie im internationalen Vergleich nicht mithalten können, ist die Debatte um Bildung und ihre Bedeutung in der Gesellschaft auf allen Ebenen gewachsen.

Ich will hier nicht den Versuch unternehmen die detaillierten Befunde der unterschiedlichen Bildungsstudien zu referieren, das ist in den letzten Jahren hinreichend gemacht worden und spätestens mit der nächsten PISA-Veröffentlichung im Herbst dieses Jahres wird sie fortgesetzt. Ich will nur thesenhaft in Erinnerung rufen worum es geht:

1. Die Befunde:

· Zwischen 20 und 25 % der Schülerinnen und Schüler erreichen in der Schule nur mangelhafte Kompetenzwerte, das heißt sie gelten als potenziell gefährdet. Diese Zahlen korrelieren mit den Zahlen von Schülerinnen und Schülern, die ohne Schulabschluss oder nur mit einem Hauptschulabschluss die Schule verlassen.

· Die Spanne zwischen den leistungsstarken und den leistungsschwachen Schülerinnen und Schülern ist in Deutschland besonders hoch, wobei die Spitzengruppe vergleichsweise schmal ausfällt.

· In Deutschland hängt der Bildungserfolg von Kindern und Jugendlichen so stark wie in keinem anderen europäischen Land vom sozialen Status im Elternhaus ab. Dabei ist zu unterscheiden zwischen materieller Armut, einem geringem Bildungsstand im Elternhaus und mangelnder sozialer Zuwendung im Elternhaus. Alle diese Faktoren können sich negativ auf den Bildungserfolg auswirken, besonders stark, wenn mehrere dieser Faktoren zusammen kommen. 

· Bildungsferne auf Grund sozialen Mangels ist vererbbar. Einmal erfahrene Defizite im frühen Kindesalter setzen sich in der Grundschule und darüber hinaus fort, wobei die Schere in der Sekundarstufe I weiter auseinander geht.

· AbsolventInnen mit Hauptschulabschluss oder gar ohne Schulabschluss haben kaum Chancen auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt.

· Andererseits ist die Zahl der StudienanfängerInnen in Deutschland gegenüber anderen Ländern viel zu gering.

2. Die Herausforderungen:

In einer wissenszentrierten oder wissensbasierten Gesellschaft ist die Frage des Bildungsniveaus von Menschen eine zentrale Frage für die Verwirklichung individueller Lebenschancen. 

In einem vergleichsweise rohstoffarmen Land ist wissensbasierte Produktion eine Grundvoraussetzung wirtschaftlicher Leistungskraft einer Volkswirtschaft.

Angesichts des demografischen Wandels kann es sich diese Gesellschaft nicht leisten, quasi ein Viertel seiner Bevölkerung von Bildungs- und damit Lebenschancen auszuschließen.

Anmerkung:

Fragen des Bildungserwerbs sind also ebenso volkswirtschaftliche Fragen wie sie aus linker Sicht Fragen der Emanzipation von Menschen sind. 

In diesem Zusammenhang sei erwähnt, dass die Bildungsdebatten oft einseitig aus volkswirtschaftlicher oder genauer aus betriebswirtschaftlicher Sicht geführt werden. So falsch es ist, Kapitalinteressen zum Ausgangpunkt dafür zu machen, wer warum wie viel Bildung erwerben soll, und so richtig es ist, Bildung als Menschenrecht zu begreifen und einzuklagen, so sehr ist die öffentliche Debatte durch Aspekte der Verwertbarkeit von Bildung geprägt. Dieser Debatte muss sich auch die Linke stellen, wenngleich ihr Ansatz ein anderer ist.

2. Warum das gegliederte Schulsystem dem nicht gewachsen ist

Im gegliederten System werden Kinder nach der vierten oder sechsten Klasse in sogenannte „leistungsgerechte“ Bildungsgänge einsortiert. Die Regeln, die im Grunde von der KMK vorgegeben sind, sind von Land zu Land mit leichten Unterschieden ziemlich rigide. In Ländern mit einer Gliederung nach Klasse vier wird in der Regel sogar zum Hauptschul- bzw. zum Realschulunterricht zugewiesen. Umstiegsmöglichkeiten sind gering. Durchlässigkeit steht nur auf dem Papier.

Hinter dieser Gliederung steht die Auffassung, dass nach vier bzw. sechs Jahren gemeinsamen Unterrichts hinlänglich bestimmt werden kann, welchem Anforderungsprofil eine Schülerin, ein Schüler gewachsen ist. Das widerlegen zwar PISA-Befunde, die von deutlichen Kompetenzüberschneidungen zwischen allen Schulformen zeugen, aber an dem Muster wird weiter festgehalten. Erst kürzlich behauptete Frau Schavan angesichts der Kritik des UNO-Botschfters, das gegliederte Schulsystem habe sich bewährt.

Mit der Zuweisung zu unterschiedlichen Bildungsgängen soll den vorgeblich unterschiedlichen Begabungen gerecht werden. So werden die Unterrichtsinhalte auf die unterschiedlichen Begabungen ausgerichtet. Wer nur für den Hauptschulabschluss vorgesehen ist, dem wird nicht nur andere, sondern auch weniger Bildung angeboten.

An diesem Strickmuster krankt das gegliederte System. Es produziert die Ungleichheit, die dann bei den Kindern der Kinder wieder zu Ausgrenzung führt. Zudem liegt hier der eigentliche Grund, warum die Schere zwischen den Kopetenzen, die bei 15-jährigen Schülern bei 2 Schuljahren liegen können, in der Sekundarstufe I weiter auseinandergeht.

Zu allem Überfluss nutzt dieses System nicht einmal den auserwählten Gymnasialschülern in dem Maße, wie es erwünscht wäre.

Fazit:

Das gegliederte Schulsystem ist weder Leistungsgerecht, noch fördert es individuell, sondern es teilt Bildung zu.

3. Die neue Schule im Spannungsfeld zwischen Individualität und Gemeinsamkeit

Die Linke geht in ihrem Menschenbild davon aus, dass jeder Mensch und damit auch jedes Kind ein Individuum und einzigartig ist. Das bedeutet aber für den Bildungsansatz diese Einzigartigkeit und die damit verbundenen unterschiedlichen Interessen und Neigungen auch anzuerkennen und deren Verwirklichung auch möglich zu machen. Das Bildungskonzept der Linken muss sich darum deutlich von jedem Versuch der Gleichmacherei, das heißt auch jedem Versuch der Nivellierung auf ein einheitliches Bildungsziel abgrenzen. Dies war und ist einer der Hauptvorwürfe gegen die Einheitsschule, der man bei allen positiven Erfahrungen nicht mit Ignoranz begegnen darf. 

Vielmehr gilt es die Potenzen und Möglichkeiten jedes Kindes optimal zu entwickeln. 

Darum hat niemand das Recht, Kindern Bildung vorzuenthalten oder zuzuteilen. Der gleiche und freie Zugang zu allen Bildungsangeboten gehört darum zu unseren politischen Grundforderungen

Dazu gehört natürlich auch, die äußeren Rahmenbedingungen durch individuelle Förderung so auszugleichen, dass ein bestmögliches Bildungsergebnis erreicht werden kann. Förderung jedes Kindes bedeutet Entdeckung und Förderung seiner unterschiedlichen Begabungen.

Die neue Schule nennen wir Gemeinschaftsschule, weil sie bewusst das gemeinsame Lernen, das Lernen mit- und voneinander ins Zentrum des pädagogischen Bemühens stellt. 

Anmerkung:

Gemeinschaftsschule eigentlich als Schule des gemeinsamen Unterrichtes von Kindern unterschiedlicher Bekenntnisse, vor allem in Bayern: Christliche Gemeinschaftsschule. Begriff heute gebraucht für Schule längeren gemeinsamen Lernens.

Wir gehen davon aus, dass eine moderne Schule Individualität Differenziertheit mit einem hohen Anspruchsniveau für alle verbindet.

Eine solche Schule braucht flexible pädagogische Arbeitsformen, aber keine Gliederung, keine Ausgrenzung, sondern intensive individuelle Lernbegleitung.

Kinder lernen nicht nur von Lehrern, sondern auch in Gruppen voneinander und sebsttätig nach selber gestecktem Plan.

4. Innere und äußere Schulreform als Einheit begreifen

In den Debatten heute bestreitet kaum noch einer die Reformbedürftigkeit der Bildungslandschaft. Allerdings sind die Ziele und Methoden dabei unterschiedlich:

· Bemühungen um Hauptschulniveau, Schulabbrecher, Schulversager (Beispiele, Praxistage, PL... „Entschlackung“ der Lehrpläne)

· Maßnahmen der stringenteren Gliederung

· Entwicklung von Schulkonzepten und Programmen

· Evaluation und Selbstevaluation

· Programme zur Streitschlichtung etc.

· Wettbewerbe

Außer im linken Lager hört man jedoch: das könne alles zum Erfolg führen auch ohne Veränderung von Strukturen.

Alle Erfahrungen beweisen: innere und äußere Schulreform müssen gemeinsam angepackt werden

Bsp.: 
Förderstufe in ST


Gemeinschaftsschule in Berlin?

Es geht um ein grundlegend anderes Bildungsverständnis. Eines das nicht auf Sonderung baut.

5. Zweigliedrigkeit als Chance?

Das sogenannte „Zwei-Säulen-Modell“ umfasst die Bildungsgänge Hauptschulbildungsgang und Realschulbildungsgang in einer Schulform. Es wird jedoch auch in dieser Schulform auf unterschiedliche Abschlüsse hin unterrichtet und gegliedert. Die Einstufung in die abschlussbezogenen Kurse und Bildungsgänge sind nach unten wählbar, nach oben von bestimmten Leistungen abhängig. Die Zielrichtung der Bildungsgänge oder Kurse ist nicht der Aufstieg, sondern die Vorbereitung auf den am Schluss des zugewiesenen Bildungsgang möglichen Abschluss. Ein Wechsel ist sicher leichter möglich als in einem System mit unterschiedlichen Schulformen, aber er muss beantragt werden und ist leistungsabhängig. Zudem gehen die Unterrichtsinhalte und - ziele auseinander. 

(Die Aufstiegsmöglichkeiten und entsprechenden Berechtigungen nach dem Hauptschulabschluss sind unterschiedlich. Nicht in allen Ländern ist ein direkter Weg vom Hauptschulbildungsgang über den erfolgreichen Abschluss der 10. Klasse zum Gymnasium möglich. Damit bleibt der Hauptschulabschluss eine Sackgasse mit verengtem Ausgang. Auch der Realschulabschluss ermöglicht nicht überall den direkten Weg zum Gymnasium (in Sachsen-Anhalt ist der erweiterte Realschulabschluss nötig, in anderen Ländern besondere Leistungen). In jedem Fall muss am Gymnasium in 12-Jährigen Modellen in die Klasse 10 eingestiegen werden, was insgesamt zu einem Jahr längerer Schulzeit bis zum Abitur führt als er über den direkten Weg zum Gymnasium ab Klasse 5 oder 7 möglich wäre. In Brandenburg hat die Umgestaltung des Schulsystems auf ein sogenanntes 2-Säulen-Modell dazu geführt, dass das Wahlverhalten zum Gymnasium deutlich angestiegen ist, so wählen jetzt Eltern für ihre Kinder zwischen 40 und 50% den direkten Weg zum Abitur über das Gymnasium. Die Zahl der Gesamtschulen ist dramatisch zurückgegangen, da sie nur noch existieren können, wenn sie eine gymnasiale Oberstufe führen. Das können jetzt noch 41 Gesamtschulen, später vielleicht auf Grund der zurückgehenden Schülerzahlen nur noch 11.)

Vor allem aber bleibt das Gymnasium als „Ausweg“ offen für Eltern, die der anderen Schule der Sekundarstufe I (zu Recht) nicht trauen, weil sie keine gleichberechtigten Abschlüsse und Anschlüsse bietet.

Der Beitrag des „Zwei-Säulen-Modells“ zu längerer gemeinsamer Schulzeit ist also gering, er kann aber dazu führen, dass die Debatte um „Eine Schule für alle“ für längere Zeit auf Eis gelegt wird. 

Es ist auch zu prüfen, inwieweit mit dem Übergang zur vermeintlichen Zweigliedrigkeit die Existenz der Gesamtschulen in Frage gestellt werden soll. Wenn sie als Schulform (wie in Brandenburg) in der Zweigliedrigkeit aufgehen soll, wäre das unbedingt ein Rückschritt. 

Die Erfahrungen in Sachsen-Anhalt zeigen, dass der Zustrom zur Gesamtschule, dort wo es sie gibt, trotz vermeintlicher Zweigliedrigkeit groß ist und der Bedarf in der Regel durch die vorhandenen Schulen nicht abgedeckt werden kann. Hierbei wirkt allerdings vor allem die Aussicht, die Entscheidung für den Weg zum Abitur länger offen halten zu können und weniger das besondere pädagogische Konzept der Schulen. 

Die Zusammenlegung von Haupt- und Realschulen kann in Ländern mit streng getrennten Schulen in soweit ein kleiner Vorteil sein, als die beiden Bildungsgänge künftig unter einem Dach unterrichtet werden und der Übergang zwischen diesen beiden Bildungsgängen womöglich erleichtert wird. Allerdings zeigen die Ergebnisse von 1 ½ Jahrzehnten in Sachsen Sachsen-Anhalt und Thüringen, dass dieser Effekt nicht stark ist. Der Zugang zum Gymnasium bleibt zudem nach wie vor aus der zweiten Säule gering. Beide Bildungsgänge werden auf dem Papier als gleichwertig erscheinen und von den Verfechtern der Gliederung auch so eingeordnet werden, sie können es in der Praxis aber nicht sein. Das merken Eltern und SchülerInnen sehr schnell und die Anwahl des Gymnasiums ab Klasse 5 oder 7 (bei Grundschuldauer bis Klasse 6) wird weiter anwachsen. Auch in Sachsen-Anhalt ist das trotz stringenterer Zuweisungspraxis so erfolgt. Damit aber wird die verbleibende zweite Säule zur Restschule mit verengtem Ausgang in Richtung Abitur. Die katastrophale Ausbildungssituation verschärft diese Entwicklung zusätzlich.

Forderungen an verbundene Bildungsgänge im Sekundarbereich I aus linker Sicht:

Die Einführung eines zweigliedrigen Schulsystems ist aus linker Sicht kein Schritt hin zu Einer Schule für alle. Die Linkspartei sollte darum an ihrem Konzept für eine Gemeinschaftsschule als Forderung der Zeit ohne Wenn und Aber aufrecht erhalten. Bei einer bildungspolitischen Tagung der Bertelsmann-Stiftung ergab eine Umfrage aus ca. 700 TeilnehmerInnen aus Schule, Politik und Verwaltung sowie aus Wirtschaft und Verbänden, von Eltern und Schülerinnen und Schülern, dass ca. 80-90% die Zusammenlegung von Haupt- und Realschulbildungsgang begrüßen. Es ist also anzunehmen, dass politische Entscheidungen in diese Richtung sich einer großen gesellschaftlichen Akzeptanz erfreuen dürfen. Dabei werden die einen wirklich einen Schritt in die richtige Richtung erwarten, die anderen die Unantastbarkeit des Gymnasiums im Auge haben. Die gleichen Anwesenden votierten aber zu satten zwei Dritteln für ein längeres gemeinsames Lernen bis Klasse 9. Auch die Idee der Gemeinschaftsschule dürfte also auf eine deutliche gesellschaftliche Mehrheit vertrauen. Dennoch wird die Klientel des gegliederten Systems, alle zur Verfügung stehenden Instrumentarien des außerparlamentarischen Protestes nutzen, um die flächendeckende Einführung der Gemeinschaftsschule in Deutschland auf längere Zeit zu verhindern.

Dort wo die politischen Mehrheiten eine Zusammenlegung der beiden Schulformen Haupt- und Realschule durchsetzen, sollten wir neben der grundsätzlichen Forderung nach der Einführung einer Gemeinschaftsschule auf folgenden Grundforderungen bestehen:

1. Die Anwahl der weiterführenden Schule muss für die Eltern – Beratung eingeschlossen – unbedingt frei sein und darf nicht durch Aufnahmeregeln oder Probezeiten eingeschränkt werden.

2. Die aufnehmende Schule hat die Pflicht, jedes Kind umfassend zu fördern. Eine „Abschulung“ in die nichtgymnasiale Schulform hat zu unterbleiben.

3. Beide Schulformen bieten gleiche Abschlüsse der Sekundarstufe I an. Der Übergang zur gymnasialen Oberstufe erfolgt bei entsprechenden Leistungen am Ende der 10. Klasse direkt in die gymnasiale Oberstufe, bzw. die Klasse 11 des Gymnasiums.

4. Neben dem 2-Säulen-Modell bleiben Gesamtschulen als Alternative zum gegliederten Schulsystem erhalten, ihre Existenzbedingungen (Einrichtungsbedingungen, Bestandsfähigkeit) sollen erleichtert werden, damit Eltern, die für ihre Kinder ein längeres gemeinsames Lernen wünschen, eine Alternative haben.

5. Die Ziele der Bildungsgänge in der Sekundarstufe I werden darauf ausgerichtet, dass alle Schülerinnen und Schüler möglichst einen mittleren Schulabschluss erwerben können. Dazu sind geeignete Möglichkeiten der besonderen Förderung und des Nachteilsausgleiches an allen Schulen zu installieren.

6. Die inhaltliche Ausgestaltung beider Schulformen soll sich an modernen pädagogischen Einsichten orientieren. Dazu gehören für uns neben einer soliden und breit angelegten Allgemeinbildung mit einer polytechnischen Orientierung Möglichkeiten des Erwerbs sozialer Kompetenzen, der Entwicklung von Lernstrategien, Schulsozialarbeit, schulpsychologische Beratung, die Öffnung der Schule in den sozialen Raum, moderne Berufsvorbereitung, die Vielfalt der pädagogischen Methoden und vieles mehr. Die Inhalte der Lehrpläne und Rahmenrichtlinien für die Fächer sollen für beide Schulformen angeglichen werden.

7. Die Linkspartei sollte verstärkt gegen die Zwangsgliederung in abschlussbezogenen Kurse oder Klassen an allen Schulformen mit mehreren Bildungsgängen auftreten und die Aufhebung der entsprechenden Bedingungen für die Anerkennung der Abschlüsse von der KMK fordern. Maßstab für die Anerkennung der Abschlüsse dürfen allein schulformunabhängig formulierte allgemeine Bildungsstandards sein. Der Verzicht auf äußere Fachleistungsdifferenzierung würde auch Gesamtschulen endlich den pädagogischen Spielraum ermöglichen, der ihrem Konzept entspricht.

Diese Grundforderungen heben die grundsätzliche Kritik an der Zweigliedrigkeit nicht auf, sie wären aber geeignet, eine Öffnung hin zu einer Gemeinschaftsschule in absehbarer Zeit nicht grundsätzlich in Frage zu stellen.

6. Neue Orientierung in Bildungsinhalten und Lernformen 

Bei der Neugestaltung der Schule darf es aber ebenso wenig nur um Strukturfragen gehen. Bei der Neugestaltung von Inhalt und Form einer modernen Schule haben wir es aber nicht nur mit politisch durchzusetzenden Klasseninteressen zu tun, sondern auch mit einem gesellschaftlichen Meinungsbild, dass sowohl durch Traditionen als auch durch die Bildungsvorstellung jener geprägt ist, die das Meinungsbild bestimmen können, weil sie angesichts ihrer wirtschaftlichen Stellung eine Meinungsführerschaft besitzen, bzw. beanspruchen. Beides tritt uns entgegen als feste Vorstellung davon, was und vor allem wie in der deutschen Schule gelernt zu werden hat. Das beginnt bei den deutschen Tugenden und setzt sich in den Bildungsinhalten fort. Auch in diesen Vorstellungen widerspiegelt sich ein durch die wirtschaftliche Verwertbarkeit von Bildung geprägtes Nützlichkeitsdenken, dass in einem gewissen Widerspruch zu einem emanzipatorischen Ansatz steht.

Linken steht es darum gut zu Gesicht, diesen emanzipatorischen Ansatz auch inhaltlich genauer zu bestimmen. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage nach einem modernen begriff von Allgemeinbildung.

In der deutschen Schule, auch in der der DDR, wurde die Tatsache des höheren Anspruches an Bildung durch die Entwicklung von Wissenschaft und Technik in der Regel durch die Ausweitung der Wissenstatbestände in den Lehrplänen geregelt. Weil das nicht bis ins Unendliche ausgedehnt werden kann, beschränkt sich dieses Vorgehen heute auf die Gymnasien. (Ich weiß nicht wie man mit diesem Problem in der DDR umgegangen wäre???)

Vor allem Gymnasiallehrer folgen durchaus dem Denkmuster „Wer Vieles bringt wird manchem etwas bringen“. Dieser in der Welt des Theaters vollständig zutreffende Spruch ist für Schule völlig ungeeignet. Andere Bildungspolitiker und Erziehungswissenschaftler beharren dagegen auf dem Beständigen in den Bildungsinhalten, was es natürlich gibt, auf das allgemeine Schulbildung aber nicht reduziert werden darf ohne Gefahr zu laufen, an den Lebensinteressen von Menschen vorbei zu unterrichten und eben nicht zu bilden.

Wir, also ich, reden hier über die allgemeinbildende Schule. 

Was heißt aber heute Allgemeinbildung? Drei Asekte:

1. Allgemeinbildung hat einen demokratischen Aspekt: Sie soll Bildung für alle sein. Daraus leitet sich auch der emanzipatorische Anspruch der Linken ab, einen gleichen Zugang für alle Kinder zu gleich hoher Bildung zu fordern.

2. Der Begriff Allgemeinbildung hat einen individuellen, persönlichkeitsbildenden Aspekt, dessen emanzipatorische Funktion ebenfalls auf der Hand liegt. Sie ist allseitige Bildung, auf die ganze Persönlichkeit, die Ausprägung aller ihrer Wesenseigenschaften, aller Seiten ihres Wesens gerichtet. Unterscheidet sich in sofern von der Spezialbildung oder der beruflichen Bildung, was heute manchmal verwechselt wird in der Forderung nach besserer Berufsvorbereitung in der Schule.

Aus dieser Sicht auf die ganze Persönlichkeit verbietet sich die Vorauswahl von Bildung in Vorwegnahme vermeintlicher späterer Bestimmung des Individuums. Eine solche Vorauswahl wäre nicht nur ein unzulässiger Eingriff in die Freiheit, die Autonomie und die Autorität der Persönlichkeit und würde schon von daher emanzipatorischen Zielstellungen widersprechen, sondern, schlimmer, sie produziert diese spätere vermeintliche Bestimmung des Individuums erst! (Siehe oben)

3. Der dritte Aspekt von Allgemeinbildung bezieht sich auf die Auswahl eines für alle allgemein verbindlichen Systems von Bildungsinhalten, auf eine allgemeine Auswahl aus dem großen Komplex des Menschheitswissens, das über Bildung zum Handwerkszeug der Allgemeinheit werden soll. Was sich aber derzeit in Lehrplänen abspielt, dürfte einem Praxistest oft nicht standhalten. Was die Finnen als Bildungsziele in ein kleines Heftchen passt, bedarf eines mehrbändigen hochwissenschaftlich formulierten Kompendiums in Sachsen-Anhalt.

Ich möchte an dieser Stelle Inge von Wangenheim zitieren:

Sie erklärte in ihrem Essay aus dem Jahre 1982 „Genosse Jemand und die Klassik. Gedanken eines Schriftstellers auf der Suche nach dem Erbe seiner Zeit“:

"So wird es allmählich zur Gewohnheit, Wissen mit Bildung zu verwechseln. 
Bildung aber ist das, was übrigbleibt, wenn das Wissen bereits überholt oder nicht mehr zur Hand [ist]. 
Der Kopf ist zum Denken da nicht zum Merken. Bildung ist folglich die Krone des Wissens, der Endzweck aller Lernbemühungen, dessen Verwirklichung nicht anbefohlen, nicht nach einem Plan in wenigen Jahren hergestellt werden kann." 

Was aber bedeutet das für die Schule? Was sollte, was muss da gelernt werden?

Allgemeinbildung in dieser 3. Ebene umfasst zunächst vor allem die Ausbildung von Grundfähigkeiten und Grundfertigkeiten, Kulturtechniken, die wichtig sind für die Teilhabe und Teilnahme des Individuums an der gesellschaftlichen Kommunikation. Schon da hapert´s in Deutschland.

Es hat zweitens die Aufgabe wichtige Erfahrungen und Traditionen der Menschheitsentwicklung weiterzugeben, auch zu bewahren.

Es unterscheidet sich drittens als Allgemeinwissen vom Spezialwissen in einem Fachgebiet insofern, als es zum Verständnis der Grundprozesse und Grundzusammenhänge beitragen soll und so die Voraussetzungen für den Einstieg in Spezialwissen und spezielle Fähigkeiten erleichtern soll (Berufswahl). Auf ersten und diesen dritten Aspekt konzentrieren sich derzeit die Debatten.

Viertens soll es, das kommt in der Diskussion der letzten Jahrzehnte hinzu, Individuen zukunftsfähig machen.

Landläufig wird dieses Verständnis von Allgemeinbildung heute mit dem Begriff Kompetenz umschrieben, was es zwar auch nicht voll trifft... oder aber mit dem alten Sprichwort: „Man muss nicht alles wissen, aber man muss wissen wo es steht.“

In der Folge ist es nicht wichtig, dass jeder das Gleiche lernt, sondern dass er gleiche Kompetenzen erwirbt. Dazu gehört die sichere Beherrschung der Kulturtechniken, zu denen schon längst mehr gehört als Lesen, Schreiben, Rechnen, sondern auch Medienkompetenz. Es gehört Technikverständnis dazu und so fort. An welchen Fakten, an welchen Wissensgegenständen diese Kompetenzen erworben werden, ist zweitrangig.

>>> Konsequenz: wie organisiere ich den Unterricht?, wie prüfe ich Wissen ab

Beispiel PL!

Exkurs:

Polytechnische Bildung als Allgemeinbildungsansatz

7. Folgen des Föderalismus – Chancen eines Zentralschulsystems?

Welche Diskontinuitäten gibt es?

· Schulstruktur

· Stundentafeln

· Abschlüsse

· Fächerkanon, einschließlich Wahlmöglichkeiten

· Bildungsinhalte und in der Folge Lehrbücher

Diese Diskontinuitäten erregen die öffentliche Debatte derzeit am meisten, darum will ich mich darauf beschränken.

Die Vereinbarungen der Kultusministerkonferenz betreffen derzeit unter anderem:

· Mindeststundenrahmen für die einzelnen Fächer/Fächergruppen, die Länder haben Gestaltungsfreiheit über die Kernfächer hinaus.

· Stundenrahmen bis zum Abitur (In Abhängigkeit von der Zahl der Schuljahre bis zum Abitur.).

· Schulgliederung und Konditionen unter denen davon abgewichen werden kann (diese sind sehr eng und verlangen auch von der Integrierten Gesamtschule eine äußere Fachleistungsdifferenzierung, was ihrem inhaltlichen und pädagogischen Anspruch zutiefst widerspricht.)

· Grundsätzliche Vereinbarungen über die Qualität der Inhalte, die nun sukzessive durch nationale Bildungsstandards (stufenbezogen/ abschlussbezogen, wobei unerheblich sein soll, über welchen Bildungsweg die Bildungsziele erreicht werden) ersetzt werden sollen.

Die Schulzeit bis zum Abitur ist nach wie vor auf 13 Jahre festgelegt, für ein 12-Jahresabitur werden bestimmte Konditionen im Stundenrahmen erzwungen. Sie liegen im Durchschnitt der Länder, die 13 Jahre zum Abitur haben. Durchschnitt aber bedeutet, dass es Länder gibt, die mit 13 Jahren weniger Unterricht anbieten als Länder mit 12 Jahren es müssen!!! Das führt zum Beispiel in Sachsen-Anhalt zu Unterrichtswochen von 33 –35 Stunden von Klasse 5 (!) bis 12!!!

Bildungsinhalte sind bislang allein Sache der Länder, es gibt aber eine Vereinbarung, die gemeinsam vereinbarten Bildungsstandards zu implementieren. Das wird auch gemacht. Guter und schlechter Schule wirkt man damit allerdings nur mäßig entgegen. Da die Standards stufenbezogen sind, werden Diskontinuitäten innerhalb der Stufen zwischen den Ländern nicht völlig ausgeschlossen. (Diese Tatsache erscheint mir aber nicht problematisch, weil die internationalen Vergleichsstudien belegen, dass eine Vergleichbarkeit selbst dann gegeben ist, wenn es gar keine gemeinsamen inhaltlichen Festlegung in den Lehrplänen gibt, und das ist z.B. zwischen Japan und Deutschland meines Wissens nicht der Fall!!!) Die Implementierung der nationalen Bildungsstandards wird künftig die formale gegenseitige Anerkennung der Abschlüsse ersetzen können, und zwar jenseits von Gliederungsvorgaben. Das sollten wir auch anstreben. Das heißt: wer die Bildungsstandards einhält, dessen Abschlüsse werden anerkannt, gleich in welcher Schulform und über welchen Bildungsweg sie erworben wurden. Allerdings bleibt unklar, ob die konservativen Südländer diesen Schritt zu gehen bereit sind. Bisher ist das nicht der Fall!

Kann ein Bundesgesetz das heilen?

1. Die Kultusministerkonferenz kann nur einstimmig entscheiden. Das sorgt dafür, dass kein Landesinteresse überstimmt werden kann. Man ist aber auch auf die gegenseitige Akzeptanz angewiesen, das macht die Konferenz in den Einigungen schwerfällig. Politische Mehrheitsverhältnisse können sich nur in dem Maße dominierend durchsetzen wie sich die Mehrheiten in den Ländern entwickeln. Somit garantiert die KMK einen starken Minderheitenschutz, aber auch wenig Chancen zu durchgreifender Innovation. Der Zwang zum Konsens oder zum Kompromiss ist aus zivilgesellschaftlicher Sicht jedoch unbedingt ein Vorzug gegenüber zentralstaatlichen Mehrheitsregelungen. Dennoch steht gerade dieses urdemokratische föderale Instrument unter massivem Beschuss.

2. Bundesgesetze kommen durch Mehrheiten im Bundestag zustande und sind der Diskontinuität der politischen Mehrheiten unterworfen. Das konnten wir in Sachsen-Anhalt gut beobachten, wo innerhalb weniger Jahre alle Reformbestrebungen zurückgedreht wurden (weitere Beispiele sind auch Hessen und Niedersachsen und nun wohl auch SWH und NRW). Der Grund dafür sind nun mal die unterschiedlichen bildungspolitischen Grundauffassungen der politischen Parteien, die sich allerdings auf gesellschaftliche Erwartungshaltungen großer Bevölkerungsgruppen stützen können. Darüber täuscht auch nicht die landläufige Forderung nach mehr Einheitlichkeit hinweg. Auch Einheitlichkeit kann in unterschiedlichen Systemen gewährleistet werden: im einheitlich und noch strenger gegliederten und im einheitlich integrativen, wobei letzteres in der Minderheit ist, auch im Osten, trotz oder wegen der Erfahrungen der DDR-Schule. Selbst von BefürworterInnen des gegliederten Systems werden Versatzstücke der DDR-Schule wiederentdeckt, allerdings nicht die längere gemeinsame Schulzeit.

3. Eine demokratische Schule, wie sie von der PDS angestrebt werden sollte (hier kann man ruhig auf das Parteiprogramm und die letzte Konferenz verweisen), ist aber eine demokratische Schule mit zeitgemäßen Bildungsinhalten, mit mehr Selbstbestimmung in der Schulorganisation und in den Lerninhalten und im pädagogischen und Schulprofil. Der Forderung nach mehr Einheitlichkeit in der Bildung steht also der an zivilgesellschaftlichen Strukturen und gesellschaftlichen Organisationsformen orientierten Forderung nach mehr Chancen für individuelle Entwicklung, nach Ausprägung von Individualitäten (nicht Individualismus und Egoismus), dach Gemeinschaftlichkeit ohne Nivellierung entgegen. Eine zu starke Zentralisierung wirkt solchen zivilgesellschaftlichen, libertären Forderungen eher entgegen.

Das spräche in der Konsequenz einer solchen Rahmenregelung, die darauf gerichtet ist, Unterschiede nicht zu nivellieren und zu normieren, sondern zu akzeptieren! Das Problem deutscher Bildungspolitik ist das zu enge Korsett, nicht die Beliebigkeit.

Ein Bildungsrahmengesetz (ein Bildungsrahmenplan wäre zu unverbindlich und käme nicht viel weiter als die KMK auch) könnte also ebenfalls nur Grundsätze festschreiben. Solche Grundsätze könnten sein:

· Bildungsstandards sind verbindliche Messlatten für den Erfolg des Lernens und sind in den Ländern zur Grundlage der schulischen Bildung zu machen.

· Sie sind schulstufenbezogen anzuwenden, nicht schulformbezogen.

· Abschlüsse auf dieser Grundlage sind durch alle Länder anzuerkennen, die Garantie könnten bundesweite Vergleichsstudien sichern.

· Grundsätzliche Bildungsziele könnten formuliert werden: z.B. Recht auf individuelle Förderung und Nachteilsausgleich, zehn Jahre Vollzeitschulpflicht mittlerer Schulabschluss als Regelabschluss (Ziel), Abitur in drei bis vier Jahren in einem individuell gestalteten Bildungsgang nach Klasse neun oder zehn (neun entspräche der Mehrheit der europäischen Länder), Mindestumfänge in Fächergruppen (Deutsch. Mathe, Fremdsprachen, Naturwissenschaften, Sozialwissenschaften, polytechnische Bildungsbestandteile, Praktika), Garantie der Freiheit der pädagogischen Gestaltung von Schule, humanistischer Bildungsauftrag...

· Fragen der inneren Differenzierung oder äußeren Gliederung sollten in die Verantwortung der Einzelschule gelegt werden, wobei Voraussetzung ist, dass nach der Primarstufe alle Schüler in einer weiterführenden Schule aufgenommen werden – das wäre allerdings schon die Implementierung eines integrativen Systems, das wir wollen, das aber unter CDU/CSU-Führung in der Bundesregierung undenkbar ist. Darum könnte man darauf als Mindeststandard auch verzichten und diese Entscheidung in die Hände der Länder legen. Im Gegenzug könnte in einem solchen Gesetz nämlich auch die Gliederung festgeschrieben werden. Dann hätte man gegenüber den Möglichkeiten jetziger länderspezifischer Regelungen zu längerer gemeinsamer Schulzeit überhaupt nichts gekonnt! MV könnte aufgeben, Brandenburg und Berlin würden zurückgefahren.

8. Schulreform – Zukunftsmusik oder greifbare Chance

Wann wenn nicht jetzt?

Hier nützt Bertelsmann, aber man muss etwas tun für die Propagierung des anderen Weges. Das dürfen Linke nicht Bertelsmann überlassen, bestenfalls soll man ihn ausnutzen!

Es gilt auch in der Linken alte Zöpfe abzuschneiden. Das ständige Beschwören, was mal gut war reicht nicht aus!
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